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Nachname, Vorname Elternteil 2 

 

Aktenzeichen, soweit bekannt 

Nachname, Vorname Kind 
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Erklärung zur Einkommensgrenze 
als Anlage zum Antrag auf Elterngeld 

 

Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt ____________ 
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Einkommensteuerbescheid(e) des Finanzamtes für das Kalenderjahr __________ wurde/wurden bereits erteilt. 
 

     Durch das zu versteuernde Einkommen wird die Einkommensgrenze von 
 

     500.000 EUR, wenn das Kind mit dem Elternpaar in häuslicher Gemeinschaft lebt oder wenn das Kind mit 

                                  nur einem Elternteil und einer weiteren berechtigten Person (z. B. Ehegatte/Ehegattin oder  

                                  Lebenspartner/Lebenspartnerin des berechtigten Elternteils) in häuslicher Gemeinschaft lebt,      

     250.000 EUR, wenn das Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
 

 nicht überschritten. ►Bitte Steuerbescheid/e beifügen◄ 
 

 überschritten. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Elterngeld. 
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Einkommensteuerbescheid(e) des Finanzamtes für das Kalenderjahr __________ wurde(n) noch nicht erteilt. 
 

     Das in dem vorbezeichneten Kalenderjahr zu versteuernde Einkommen wird die Einkommensgrenze von 
 

     500.000 EUR, wenn das Kind mit dem Elternpaar in häuslicher Gemeinschaft lebt oder wenn das Kind mit 

                                  nur einem Elternteil und einer weiteren berechtigten Person (z. B. Ehegatte/Ehegattin oder  

                                  Lebenspartner/Lebenspartnerin des berechtigten Elternteils) in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
 

     250.000 EUR, wenn das Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
 

 sicher nicht überschreiten. Zunächst ist kein weiterer Nachweis erforderlich. 
 

 möglicherweise überschreiten.  Das Elterngeld wird bis zur Vorlage des Steuerbescheids vorläufig gewährt.  

                                                                    Gegebenenfalls wird zu viel gezahltes Elterngeld zurück gefordert. 
 

 überschreiten. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Elterngeld. 
 

 
 

A b s c h l i e ß e n d e  E r k l ä r u n g  
 

Ich/wir versichere/versichern, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Sollten sich Änderungen in Bezug 
auf die vorstehenden Angaben ergeben, werde(n) ich/wir dies der zuständigen Elterngeldstelle unverzüglich mitteilen.  
 

 
 
 
 
________________________________________ 

Ort, Datum 
 

_________________________________ 

Unterschrift Elternteil 1      
                                                                            

_________________________________ 

Unterschrift Elternteil 2    
                                                                  

_____________________________________________ 

ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Pfleger 
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